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RS OGH 1977/3/31 6Ob575/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.03.1977

Norm

GmbHG §16

GmbHG §61

Rechtssatz

Wurde der Geschäftsführer gesetzgemäß und satzungsgemäß abberufen und entfaltet er trotzdem eine weitere

Geschäftsführertätigkeit für die Gesellschaft, so hat diese, nicht aber der einzelne Gesellschafter, einen

Unterlassungsanspruch gegenüber dem abberufenen Geschäftsführer. Er ist von der Gesellschaft durch die dazu

berufenen Organe durchzusetzen.
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